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Neues aus dem Rathaus

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates am 26.06.2024 - Amtliche Bekanntmachung

Am Mittwoch, 26.06.2024, um 18:00 Uhr findet im 
Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Gemeinde-
rates mit folgender Tagesordnung statt.

1. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2024 und Beschlussfassung zum Finanzplan der 
Gemeinde Memmelsdorf bis einschließlich 2027

2. Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 der 
Gemeinde Memmelsdorf; Feststellung und Entlastung 
zur Jahresrechnung 2022 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO

3. Zuschussangelegenheiten

3.1 Antrag der Kath. Kirchenstiftung Lichteneiche auf 
Zuschuss für Verbindungsbrücke Kletteranlage 
Kindergarten Lichteneiche

4. Niederschrift;

4.1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 
05.06.2024

4.2 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 
12.06.2024

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Gemeinde Memmelsdorf, 18.06.2024

gez.
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
der Gemeinde Memmelsdorf (BGS/WAS) vom 12.06.2024 – Amtliche Bekanntmachung

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlässt die Gemeinde Memmelsdorf folgende

Änderungssatzung:
§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung der Gemeinde Memmelsdorf – BGS/WAS – vom 
17.12.2020 (Amtsblatt der Gemeinde Memmelsdorf Nr. 51 
vom 18.12.2020) in der derzeit geltenden Fassung wird wie 
folgt geändert:

§ 9a Abs. 2 erhält folgende Neufassung:
bis 4,0 m³/h  ..................................................  96,00 € netto/Jahr
bis 10,0 m³/h  ..............................................  144,00 € netto/Jahr
bis 16,0 m³/h  ..............................................  304,00 € netto/Jahr
bis 40,0 m³/h  ........................................... 1.044,00 € netto/Jahr
bis 63,0 m³/h  ........................................... 1.540,00 € netto/Jahr

bis 100,0 m³/h  ......................................... 2.272,00 € netto/Jahr

§ 10 Abs. 3 erhält folgende Neufassung:
Die Gebühr beträgt 3,34 € (netto) pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers.

§ 10 Abs. 4 erhält folgende Neufassung:
Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 3,34 € 
(netto) pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.07.2024 in Kraft.
Memmelsdorf, 13.06.2024

Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Gemeinde Memmelsdorf (BGS/EWS) vom 12.06.2024 – Amtliche Bekanntmachung

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlässt die Gemeinde Memmelsdorf folgende

Änderungssatzung:
§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Memmelsdorf – BGS/EWS – vom 
17.12.2020 (Amtsblatt der Gemeinde Memmelsdorf Nr. 51 
vom 18.12.2020) in der derzeit geltenden Fassung wird wie 
folgt geändert:

§ 9a Abs. 2 erhält folgende Neufassung:
bis 4,0 m³/h  ..................................................  96,00 € netto/Jahr
bis 10,0 m³/h  ..............................................  144,00 € netto/Jahr

bis 16,0 m³/h  ..............................................  304,00 € netto/Jahr
bis 40,0 m³/h  ........................................... 1.044,00 € netto/Jahr
bis 63,0 m³/h  ........................................... 1.540,00 € netto/Jahr
bis 100,0 m³/h  ......................................... 2.272,00 € netto/Jahr

Bei § 10 Abs. 1 Satz 2 erfolgt folgende Neufassung:
Die Gebühr beträgt 4,65 € pro Kubikmeter Abwasser.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.07.2024 in Kraft.
Memmelsdorf, 13.06.2024

Gerd Schneider
Erster Bürgermeister


